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d) die rechtzeitige Vorbereitung und Qualifizierung 
der Werktätigen auf neue und veränderte Ar
beitsaufgaben sowie für die Ausarbeitung neuer 
Berufsbilder und Qualifikationsanforderungen,

e) die Festlegung und Erfüllung technisch begrün
deter Arbeitsnormen und anderer Leistungs
kennziffern.

2. Das Arbeitsstudium ist in den Betrieben und WB 
für die Entscheidungsvorbereitung grundlegender 
Veränderungen des Produktionsprofils und ganzer 
Produktionssysteme in Kooperationsketten zu 
nutzen. Das betrifft vor allem:

a) die Vorbereitung überbetrieblicher Maßnahmen 
bei der Änderung der Produktionsstruktur und 
Kooperation auf der Grundlage der Standardi
sierung und Spezialisierung,

b) die Entscheidungsvorbereitung über Notwendig
keit und Zweckmäßigkeit von Rationalisierungs
investitionen und -krediten,

c) die Verbesserung der Fondsausnutzung und die 
Erhöhung der Fondsrentabilität,

d) den Leistungsvergleich zwischen Betrieben und 
Zweigen hinsichtlich des Arbeitsaufwandes, der 
Kosten und Qualität sowie der Arbeits- und Fer
tigungsorganisation.

3. Die Schwerpunkte für die Durchführung von Ar
beitsstudien sind, ausgehend von den Zielen des 
Perspektivplanes, für die kostengünstigste Produk
tion weltmarktfähiger Erzeugnisse sowie für die 
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen 
der Werktätigen in den Rationalisierungskonzep
tionen der Betriebe festzulegen.

4. Durch Arbeitsstudien sind in sozialistischer Ge
meinschaftsarbeit die Fertigungsverfahren, die Ar
beitsgegenstände und Arbeitsmittel, die Arbeits
methoden, die Einrichtung der Arbeitsplätze 
und die Arbeitsumwelt, die Arbeitsanforderungen 
an die Werktätigen und ihre Qualifikation sowie 
ihre Einflußmöglichkeiten auf die Arbeitsergebnisse 
komplex zu analysieren.

Die Anwendung der zweckmäßigsten Methoden oder 
Verfahren des Arbeitsstudiums ist danach zu be
stimmen,

— was untersucht werden soll und als Ziel gestellt 
ist;

— wie sich Aufwand und Nutzen zueinander ver
halten;

— welche Anforderungen an die Genauigkeit der 
Aussage gestellt sind.

Arbeitsstudien sind mit technischen und technologi
schen Analysen der Produktions- und Arbeitspro
zesse zu verknüpfen, damit die effektivste Gestal
tung der Arbeit des Menschen mit einem rationel
len Ablauf der technischen, tedmologischen, organi
satorischen und ökonomischen Vorgänge verbunden 
wird.

Zur Nutzung von Produktivitätsreserven und der 
Möglichkeiten zur Senkung der Kosten sowie für die 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen sind die Me
thoden des Arbeitsstudiums auch für die Vorberei
tung gezielter Einzelmaßnahmen, wie z. B. für die 
bediengerechte Gestaltung von Maschinen, für 
die Lärmminderung, für die Verbesserung der 
Lichtverhältnisse u. a., anzuwenden.

5. Arbeitsstudien sind unter Verantwortung des je
weiligen Leiters vorzubereiten, durchzuführen und 
auszuwerten. Im Ergebnis sind Maßnahmen der 
Rationalisierung als Lösungsvarianten auszuarbei
ten, ihre Wirtschaftlichkeit zu berechnen und zu 
verteidigen.

Die Entscheidung über die zu realisierende Variante 
ist in Übereinstimmung mit den gesellschaftlichen 
Erfordernissen danach zu treffen, welche bei gering
stem Aufwand den größten Nutzen für die konti
nuierliche ökonomische Entwicklung des Betriebes 
und die Verbesserung der Arbeits- und Lebens
bedingungen der Werktätigen bringt. In Abstim
mung mit den WB sind Typenlösungen für die 
Arbeitsorganisation, für die Arbeitsgestaltung, für- 
technologische Prozesse und die Spezialisierung der 
Fertigung anzustreben.

Bei der Ausarbeitung von Lösungsvarianten für 
Rationalisierungsvorhaben sind die sich daraus 
ergebenden Fragen der Qualifizierung und des 
Lohnes der Werktätigen sowie der eventuellen Ver
änderung des Arbeitsvertrages sorgfältig so vorzu
bereiten, daß die gesellschaftlichen Erfordernisse 
und persönlichen Interessen übereinstimmen.

Sofortmaßnahmen sind bereits im Verlauf der 
Arbeitsstudien durchzuführen. Alle anderen Maß
nahmen sind in Abhängigkeit von ihrer zeitlichen 
und materiellen Realisierbarkeit in den Plan Neue 
Technik oder den Perspektivplan aufzunehmen. 
Rationalisierungsmaßnahmen sind erst dann abge
schlossen, wenn neue technisch begründete Arbeits
normen und andere Leistungskennziffern ausge
arbeitet und eingeführt sind.

II.

Grundsätze der wissenschaftlichen Arbeitsgcstaltung

1. Alle Faktoren, die in den Produktions- und Arbeits
prozessen auf die Effektivität der Arbeit und die 
Entwicklung des Menschen einwirken, sind nach 
sozialistischen Prinzipien zu gestalten.

Durch wissenschaftliche Arbeitsgestaltung haben die 
Direktoren der Betriebe ständig solche, dem mo
dernen Stand von Wissenschaft und Technik ent
sprechende, Produktions- und Arbeitsbedingungen 
zu schaffen, die

— den Werktätigen hohe Leistungen bei geringstem 
Kraftaufwand ermöglichen;

— die schöpferischen Fähigkeiten der Werktätigen 
anregen und entwickeln;

— die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz 
garantieren;


